
Mietentabelle 
 

Nummer Erstmalige Bezugsfertigkeit  
der Wohnung und Ausstattung 
 

Mietobergrenze  
pro 
Quadratmeter  
monatlich 

1. bis 1918 mit Sammelheizung und mit Bad 
 

6,45 Euro 

2. bis 1918 mit Sammelheizung oder mit Bad 
 

5,00 Euro 

3. bis 1918 ohne Sammelheizung und ohne Bad 
 

3,92 Euro 

4. 1919 bis 1949 mit Sammelheizung und mit Bad 
 

6,27 Euro 

5. 1919 bis 1949 mit Sammelheizung oder mit Bad 
 

5,22 Euro 

6. 1919 bis 1949 ohne Sammelheizung und ohne Bad 
 

4,59 Euro 

7. 1950 bis 1964 mit Sammelheizung und mit Bad 
 

6,08 Euro 

8. 1950 bis 1964 mit Sammelheizung oder mit Bad 
 

5,62 Euro 

9. 1965 bis 1972 mit Sammelheizung und mit Bad 
 

5,95 Euro 

10. 1973 bis 1990 mit Sammelheizung und mit Bad 
 

6,04 Euro 

11. 1991 bis 2002 mit Sammelheizung und mit Bad 
 

8,13 Euro 

12. 2003 bis 2013 mit Sammelheizung und mit Bad 
 

9,80 Euro 

 
 Zulässige Zuschläge  

 Liegt der Wohnraum in Gebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, erhöht sich 
die Mietobergrenze um zehn Prozent.  

 Für Wohnraum mit moderner Ausstattung erhöht sich die Mietobergrenze um einen 
Euro. Eine moderne Ausstattung liegt vor, wenn der Wohnraum wenigstens drei der 
folgenden fünf Merkmale aufweist: schwellenlos von der Wohnung und vom 
Hauseingang erreichbarer Personenaufzug, Einbauküche, hochwertige 
Sanitärausstattung, hochwertiger Bodenbelag in der überwiegenden Zahl der 
Wohnräume und/oder Energieverbrauchskennwert von weniger als 120 kWh/ (m² a).  

 


